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unter den getroffenen Annahmen also sowohl relativ als
auch absolut vorteilhafter ist als die Nichtbildung der
Rücklage.52)

3. Tochterebene des G-REITs

Bislang ungeklärt ist, ob § 13 Abs. 3 REITG nicht nur auf
Veräußerungsgewinne aus der Ebene des G-REITs,
sondern auch auf die Veräußerungsgewinne, die aus
der Tochterebene der REIT-Aktiengesellschaft stam-
men, anwendbar ist – bejahendenfalls stellt sich die
Frage, in welchen Fällen.53)

Bei 100 %-Beteiligungen an Auslandsobjektgesell-
schaften wird deren Immobilienvermögen im Konzern-
abschluss der REIT-Aktiengesellschaft gezeigt und in
die 75 %-Vermögensquote des REITs einbezogen (§ 12
Abs. 1 i. V. m. Abs. 2 Buchst. a REITG). Da sich jedoch
der Ausschüttungsbetrag der REIT-Aktiengesellschaft
auf den handelsrechtlichen Jahresüberschuss gem.
§ 275 HGB bezieht (§ 13 Abs. 1 Satz 1 REITG) und das
REITG darüber hinaus keine Ausschüttungsverpflich-
tung für den Gewinn von Auslandsobjektgesellschaften
statuiert, ist es nicht möglich, den in einer Auslandsob-
jektgesellschaft erzielten Veräußerungsgewinn der
Rücklage zuzuführen.54)

Sowohl aus der Veräußerung des Immobilienvermö-
gens einer Immobilienpersonengesellschaft stam-
mende Veräußerungsgewinne als auch der Veräuße-
rungsgewinn aus der Veräußerung einer solchen
Beteiligung selbst, dürfen nach Auffassung von Roche
hingegen bei Bildung einer Rücklage i. S. v. § 13 Abs. 3
Satz 1 REITG berücksichtigt werden. Da Beteiligungen
des G-REITs an Immobilienpersonengesellschaften zur
Ermittlung der 75 %-Quote herangezogen werden (§ 12
Abs. 1 Satz 3 REITG), ergebe sich die Berechtigung zur
Bildung der Rücklage auf Ebene des G-REITs. Sofern
die Immobilienpersonengesellschaft im Konzernab-
schluss der REIT-Aktiengesellschaft konsolidiert wird,
sei die Rücklage auch auf Ebene der REIT-Aktienge-
sellschaft auszuweisen, bei einer Minderheitsbeteili-
gung indes auf Ebene der Personengesellschaft
selbst.55) Anderer Auffassung ist Buschhüter, der, unter
Verweis auf den Gesetzeswortlaut, ausschließlich die
REIT-Aktiengesellschaft zur Bildung der Rücklage als
berechtigt ansieht. Dies sei sachgerecht, weil sich die
Ausschüttungsverpflichtung des G-REITs nur auf den
sich aus dem Einzelabschluss der REIT-Aktiengesell-
schaft ergebenden Jahresüberschuss beziehe.56) Aller-
dings würde auf diese Weise – so die Gegenmeinung –
eine Direktanlage des G-REITs in Immobilienvermögen
einseitig bevorzugt werden.57)

IV. Fazit

Es gibt zu viele „Webfehler“58) im Gesetz über deutsche
Immobilien-Aktiengesellschaften mit börsennotierten
Anteilen, die – neben bedeutenden anderen Fakto-
ren59) – im Moment wohl eine Mobilisierung von Unter-
nehmensimmobilien hemmen; insoweit sei nur auf die
zentralen zuvor diskutierten Punkte hingewiesen:

§ 3 Nr. 70 EStG bietet Unternehmen einerseits einen
Anreiz, Immobilien an eine REIT-Gesellschaft oder ei-
nen Vor-REIT zu veräußern, anderseits ist aber der An-
wendungsbereich der Vorschrift nicht eindeutig abge-
grenzt; ob bspw. auch die vom G-REIT erworbenen
Anteile an Personengesellschaften für die Anwendung
der Exit Tax qualifizieren, geht aus dem Wortlaut des
Gesetzes nicht hervor.

Eine Rücklage i. S. d. § 13 Abs. 3 REITG sollte vom G-
REIT bei einer späteren Weiterveräußerung der an ihn
veräußerten Immobilien grundsätzlich immer gebildet
werden, da sich dies positiv auf die Steuerbelastung des
Anteilseigners auswirkt. In welchen Fällen eine Rückla-
genbildung überhaupt möglich ist, wird durch das
REITG jedoch nicht abschließend geregelt. Dies gilt ins-
besondere für jene Veräußerungsgewinne, die aus der
Tochterebene der REIT-Aktiengesellschaft stammen.

Eine Novellierung des REITG, mit der die genannten
Probleme teils aufgegriffen und gelöst werden sollen,
ist wohl erst im Zuge eines JStG 2009 zu erwarten.60)

52) Vgl. Wimmer, Die Besteuerung des G-REIT, 2006, 35, der von
einer Vollausschüttung (100 %) der REIT-Aktiengesellschaft
ausgeht; die Möglichkeit, 10 % steuerfrei zu thesaurieren,
bleibt unberücksichtigt, hat aber wohl auch nur marginale
Auswirkung, vgl. Hechtner/Hundsdoerfer, WPg 2007, 656,
658. Eine zu § 6b Abs. 10 Satz 9 EStG ähnliche Nachversteu-
erung bei Nichtgebrauch der Rücklage ist in § 13 Abs. 3
REITG nicht vorgesehen.

53) Vgl. Friedrich/Fleischer, DB 2007, 2021.
54) Vgl. Roche in: Ernst & Young/BDI (Hrsg.), Die Unternehmen-
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55) Vgl. Roche in: Ernst & Young/BDI (Hrsg.), Die Unternehmen-

steuerreform 2008, 2007, 345 Rz. 74 f.
56) Vgl. Buschhüter in: Striegel (Hrsg.), REITG, Kommentar,

2007, § 13 REITG Rz. 21; gl. A. Haury in: Helios/Wewel/Wies-
brock (Hrsg.), REITG, Kommentar, 2007, § 13 REITG Rz. 24.
Diese Auffassung entspricht der Auffassung des Verfassers.

57) Vgl. Buschhüter in: Striegel (Hrsg.), REITG, Kommentar,
2007, § 13 REITG Rz. 21.

58) Fuchs, Der G-REIT – sechs Monate ,danach’!, Vortragsunter-
lagen eines Vortrags auf der Expo Real, 2007, 5.

59) Hier ist insbesondere das aus der Subprime-Krise resultie-
rende unförderliche Kapitalmarktumfeld zu nennen.

60) Vgl. hierzu und zur künftigen Entwicklung www.g-reit-
news.de.




